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BEZUG Ihre Anfrage vom 10. Januar 2019

Berlin, ^»Januar 2019

██████████

mit E-Mail vom 10. Januar 2019 beantragten Sie u.a. auf der Grundlage des Infor-
mationsfrejheitsgesetzes (IFG):

„Bitte senden Sie mir Folgendes zu:
Eine Zusammenstellung aller Themen, inklusive der ohne Aussprache be-
schlossenen, der Kabinettsitzung vom 09.01.2019. Bitte führen Sie einzeln
die Themen in der Reihenfolge, in der sie behandelt wurden, auf."

Auf Ihren Antrag ergeht die folgende Entscheidung:

1. Sie erhalten eine einfache Auskunft.

2. Der Bescheid ergeht kostenfrei.
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I.

Auf der Grundlage von § 1 Abs. 1 IFG erhalten Sie folgende Auskunft: Das Bun-
deskabinett hat am 9. Januar 2019 getagt. Folgende Themen wurden behandelt:

Taaesordnunq der 36. KabinettsitzunQ am 9. Januar 2019:

1. Kabinettvorlagen, ohne Aussprache - TOP-1-Liste
2. Gesetzentwurf zur zielgenauen Stärkung von Familien
3. Vierte Verordnung zur Änderung der Fahrzeug-Zulassungsverordnung und an-

dererstraßenverkehrsrechtlicher Vorschriften

4. Zustimmung zur Zeichnung zum Elysee-Vertrag
5. Medien- und Kommunikationsbericht 2018

6. Stellungnahme zum unabhängigen Expertenbericht Bildung in Deutschland
2018

Ohne Aussprache beschlossene Kabinettvorlaaen am 9. Januar 2019
(TOP-1-Liste):

1. Entwurf eines Neunten Gesetzes zur Änderung des Straßenverkehrsgesetzes;
hier: Entwurf einer Gegenäußerung der Bundesregierung zur Stellungnahme
des Bundesrates (BR-Drs. 574/18 - Beschluss)

2. Entwurf eines Dreizehnten Gesetzes zur Änderung des Bundes-lmmissions-
schutzgesetzes;
hier: Entwurf einer Gegenäußerung der Bundesregierung zur Stellungnahme
des Bundesrates (BR-Drs. 575/18 - Beschluss)

3. Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Abgabenordnung zwecks Anerken-
nung der Gemeinnützigkeit von Freifunk;
hier: Entwurf einer Stellungnahme der Bundesregierung zum Gesetzentwurf
des Bundesrates (BR-Drs. 573/18 - Beschluss)
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Gemäß § 10 IFG in Verbindung mit Teil A Nr. 1.1 der Informationsgebührenverord-
nung fallen keine Kosten an.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

███

Rechtsbehelfsbelehruna:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schrift-
lich oder zur Niederschrift Widerspruch beim Bundeskanzleramt, Willy-Brandt-Str.
1, 10557 Berlin erhoben werden. Ich weise darauf hin, dass für die vollständige
oder teilweise Zurückweisung eines Widerspruchs Kosten von 30,00 Euro anfal-
len.

Hinweis:

Bei der Bearbeitung Ihres Anliegens wurden bzw. werden von Ihnen personenbe-
zogene Daten verarbeitet. Welche Datenzu welchem Zweck und auf welcher
Grundlage verarbeitet werden, ist abhängig von Ihrem Anliegen und den konkre-
ten Umständen. Weitere Informationen hierzu und über Ihre Betroffenen rechte fin-
den Sie in den Datenschutzhinweisen auf der Internetseite des Bundeskanzleram-
tes unter www.bundesreaierunci.de/bundeskanzleramt-DSH.


